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BERICHT DER Als statutarische Kontrollstelle der Schweizerischen Verkehrszentrale haben wir,
KONTROLLSTELLE gestützt auf Art. 20 des mit Bundesratsbeschluss vom 22. November 1965 geneh¬

migten Organisationsstatuts der SVZ, die Erfolgsrechnung und Bilanz 1971 gemäss
den Bestimmungen des Obligationenrechts geprüft. Wir konnten feststellen, dass

die Buchhaltung klar, übersichtlich und ordnungsmässig geführt ist. Die Vorjahres-
bilanzzahlen sind richtig auf neue Rechnung vorgetragen worden. Die Darstellung
des Ergebnisses und der Vermögenslage entspricht den gesetzlichen Bewertungsvorschriften

und den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung. Der Nachweis

über die Bilanzposition «flüssige Mittel» ist erbracht. Die zur Veröffentlichung
bestimmte Jahresrechnung geht gleichlautend aus den Büchern hervor. Zahlreiche
Stichproben ergaben die richtige Verbuchung der GeschäftsVorfälle.
Im Hinblick auf den grossen Erneuerungsbedarf von einzelnen Agenturen ist der
Überschuss der Erträge der Jahresrechnung dem Agenturerneuerungsfonds
zugewiesen worden.
Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 1971 zu genehmigen und den
verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Zürich, den 12. April 1972 Die Kontrollstelle :

L.Frey, Obmann
Dr. H.Dasen
R. Sommer
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